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Gartenbau Gerth GmbH
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Bahnhofstraße 13 b

16792 Zehdenick

Alt Ruppin, den 15.06. 2023

Betr.: BV Zehdenick, Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee, Festlegung des HGW
(höchsten Grundwasserstandes )
Nachtrag zu Auftr.-Nr. 80.22

Sehr geehrter Herr Gerth,

entsprechend Ihres Auftrages vom 13.06. 2023 kann ich Ihnen Folgendes mitteilen :

Nach meinem „Schnellschuß“ am 10.06. 2023 habe ich den Höhenplan erhalten und komıte meinen
Aufschlüssen die entsprechenden Höhen zuordnen.

Aufschluß Höhe Grundwasserstand Grundwasserstand
NHN unter GOK bez. auf NI-IN

S 1/22
S 2/22
S 3/22
S 4/22
S 5/22

+ 43,4 m
+ 44,5 m
+ 44,5 m
+ 44,6 m
+ 43,7 m

0,86m
1,86m
1,96m
2,15 m
1,35 m

+ 42,54 m
+ 42,64 m
+ 42,54 m
+ 42,45 m
+ 42,35 m

Aus der hydrogeologischen Karte (Hyka 50) konnte ich entnehmen, dass die + 43,0 m
Hydroisohypse (Linie gleichen Grundwasserstandes) das Grundstück schneidet. Es handelt sich
dabei um mittlere Grundwasserstände.
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Die Grundwasserfließrichtung geht von Nordost nach Südwest.
Damit ist klar, dass der verallgemeinerte erste HGW von mir mit lm über den festgestellten Ständen
schon passt, der von Frau Ludewig mit ca. + 43,6m NHN festgelegte Stand aber nicht für das
gesamte Grundstück gelten kann.
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Sachverständigenbüro Arlt Auftr.-Nr. 80.22 (Nachtrag)

Im Nordosten wird man etwas höher und im Südwesten etwas tiefer liegen.
Die von mir ermittelten Grundwasserstände liegen rd. 0,5m unter den mittleren Ständen der Hyka-
Karte. Hier machen sich die trockenen Jahre der Vergangenheit bemerkbar.
Ein Anstieg zum HGW von 0,5m ab den mittleren Ständen ist erfahrungsgemäß vollkommen
normal bzw. zutreffend, so dass ich bei dem von mir postulierten Anstieg um lm bleiben würde.
Ich greife vor, weil die Recherche im Netz in den zur Verfügung stehenden Unterlagen des Landes
Brandenburg nicht sehr ergiebig war.
Der nächste Pegel ist soweit entfernt, dass die Daten nicht sinnvoll verwendet werden können.
Somit bleibt nur ein Rückgriff auf die eigenen Erfahrungen.
Empfehlenswert wäre, in der nordöstlichsten und der südwestlichsten Ecke des Grundstückes einen
Pegel zu setzen und die Veränderung der Grundwasserstände zu beobachten, um die Aussagen zu
erhärten.

Mit freundlichen Grüßen

_,.›ı->"'*"1

,.›'°""rl 5.! .

f e.  /' 7 ._ . . ›---ie
I ,_. /9 ' /F" i C...|.__7§ á*

-.W-.«f›' "

Helmut Arlt

_. 2 _.

ıııíııııııı :ııııııııı "*'ııı ıııı _ ıı ±ıııı 7 ıı_ı ııı_ıııı ,Bııııııı 71-ıııııııııı f _


